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und Sicherheit lim Rahmen 'des sozialisti
schen Wettbewerbs gemacht haben, sollten 
die Leiter bzw. Leitungen anderen Kollek
tiven übermitteln, um dadurch weiteren 
Straftaten verbeugen zu können. Hierbei 
ist besonders die Mitarbeit der Mitglieder 
der Konfliktkommission und der Schöffen 
anzustreben. Die zu treffenden Maßnah
men müssen verständlich, kontrollier- und 
abrechenbar sein und den Werktätigen be
kanntgemacht werden. Positive Ergebnisse 
werden dann erzielt, wenn Ordnung, Diszi
plin iund Sicherheit :zum Bestandteil des 
sozialistischen Wettbewerbs gemacht wur
den.

4. Die Schlußfolgerungen und Maßnah
men im Zusammenhang mit einer Straftat 
sind so zu gestalten, daß sie nicht nur auf 
den Täter, sondern auch auf andere vor
beugend wirken, die in ihrer gesellschaft
lichen Verantwortung und Disziplin noch 
ungefestigt sind.
Dabei ist insbesondere auf die klassen
mäßige Erziehung der Werktätigen, die Er
höhung von Ordnung und Disziplin, den 
Schutz des Volkseigentums und der Volks
wirtschaft und die sinnvolle Freizeitgestal
tung hinzuwirken.

5. Bewährt haben sich in diesem Zusam
menhang die Durchf^arung von Rechts- 
bzw. Sicherheitskonferenzen in Betrieben 
oder auf territorialer Ebene und der Er
laß entsprechender Weisungen der Be
triebsleiter, in denen verallgemeinerungs
fähige Schlußfolgerungen aus Straftaten 
zu deren Verhütung gezogen wurden. 
Wichtig ist, daß die Verantwortung der 
Leiter für die Kriminalitätsvorbeugung und 
-bekämpfung und für die Erziehung Straf
fälliger exakt festgelegt wird. Positive Wir
kungen zeigten sich auch dort, wo im Zu
sammenhang mit dem Kampf um den Titel 
„Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ die 
kriminalitätsvorbeugenden und erziehe
rischen Aufgaben Gegenstand der Ver
pflichtung bzw. des sozialistischen Wett
bewerbs waren.

6. Die Erfüllung der sich aus § 26 erge
benden Pflichten schließt ein, daß die Ju-

sitz- und Sicherheitsorgane sowie die ge
sellschaftlichen Gerichte gemäß Art. 3 
Abs. 3 systematisch den staatlichen Orga
nen und Leitern der Wirtschaftseinrich
tungen, den gesellschaftlichen Organen der 
Betriebe und erforderlichenfalls auch der 
Wohngebiete die notwendigen Informatio
nen über die jeweilige Strafsache vermit
teln, indem sie insbesondere
— Verfahren gemäß § 256 StPO auswer

ten,
— Verfahren vor erweiterter Öffentlich

keit durchführen,
— die jeweils geeignetste Maßnahme, wie 

Gerichtskriftik, Protest, Hinweise oder 
andere Maßnahmen (vgl. § 19 StPO, 
§ 29 ff. St AG) an wenden,

— Schöffen und Schöffenkollektive in den 
Betrieben und Wohngebieten gemäß 
§ 45 GVG sowie §§ 52 und 338 ff. StPO 
einbeziehen,

— die Mitwirkung der Werktätigen im 
Strafverfahren gemäß Art. 6 StGB und 
§ 4 StPO organisieren,

— die Aktivitäten der gesellschaftlichen 
Gerichte gemäß § 21 GGG, §§ 15, 16 
KKO und SchKO nutzen.

Die Informationen sind so zu gestalten und 
so zu verwerten, daß eigenverantwortliche, 
erzieherische und vorbeugende Maßnah
men der Werktätigen, ihrer Kollektive und 
Leitungskräfte im betreffenden Bereich 
eingeleitet werden. Sie können schriftlich 
oder mündlich übermittelt werden. Die Er
fahrungen von Schöffen und Vertretern 
der Kollektive sind hierbei zu berücksich
tigen.

7. Informationspflichten gegenüber Lei
tern und Leitungen bestehen auch für die 
Leiter der Strafvollzugseinrichtungen (§ 56
Abs. 2 StVG). Sie unterstützen damit die 
zuständigen örtlichen Organe bei der Rea
lisierung der in § 46 StGB und im Wieder
eingliederungsgesetz festgelegten Grund
sätze und Verantwortlichkeiten für die 
Wiedereingliederung Strafentlassener.

8. Die sich aus § 26 ergebende Rechen
schaftspflicht der Leiter über die Erfüllung 
ihrer Pflichten besteht gegenüber der 
Volksvertretung bzw. den ihnen überge-
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